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4 9 . Kundmachung: Kündigung des in Form eines Notenwechsels abgeschlossenen Abkommens
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung von
Pakistan über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht zwischen Österreich
und Pakistan

5 0 . Kundmachung: Beitritt Kanadas und Kubas zum Internationalen Abkommen zur Erleich-
terung der Einfuhr von Warenmustern und Werbematerial

5 1 . Kundmachung: Abänderung des Anhanges zum Europäischen Abkommen über die Rege-
lungen des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates

5 2 . Beschluß Nr. 14/1976 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation
53. Beschluß Nr. 8/1976 des Gemeinsamen Rates der Europäischen Freihandelsassoziation und

der Republik Finnland

4 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
21. Jänner 1977 betreffend die Kündigung des
in Form eines Notenwechsels abgeschlossenen
Abkommens zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und der Regierung von
Pakistan über die Aufhebung der Sichtver-
merkspflicht zwischen Österreich und Paki-

stan
Die Regierung der Islamischen Republik

Pakistan hat mit Note des Pakistanischen Außen-
ministeriums, No. WE(II)-12/26/75 vom 6. No-
vember 1976, die am 10. November 1976 bei der
Österreichischen Botschaft Islamabad einlangte,
das Abkommen zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und der Regierung von Pakistan
über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht
zwischen Österreich und Pakistan, BGBl. Nr. 219/
1957, aufgekündigt.

Gemäß seinem Artikel VII tritt das Abkom-
men am 10. Feber 1977 außer Kraft.

Kreisky

5 0 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Jänner 1977 betreffend den Beitritt
Kanadas und Kubas zum Internationalen Ab-
kommen vom 7. November 1952 zur Er-
leichterung der Einfuhr von Warenmustern

und Werbematerial

Nach Mitteilung des Generalsekretariates
der Vereinten Nationen haben Kanada am
12. Juni 1974 und Kuba am 26. April 1976
ihre Beitrittsurkunden zum Internationalen Ab-
kommen zur Erleichterung der Einfuhr von
Warenmustern und Werbematerial (BGBl.
Nr. 187/1956, letzte Kundmachung betreffend
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 230/1973) hin-
terlegt.

Kreisky

5 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 25. Jänner 1977 betreffend die Abänderung
des Anhanges zum Europäischen Abkommen über die Regelungen des Personenverkehrs

zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates vom 13. Dezember 1957
Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarates sind die im Anhang zum Europäischen

Abkommen über die Regelung des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europa-
rates (BGBl. Nr. 175/1958, letzte Kundmachung BGBl. Nr. 334/1972) kundgemachten Listen
Österreichs, der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande wie folgt geändert worden:

(Übersetzung)
ÖSTERREICH

Gültiger oder seit weniger als
fünf Jahren abgelaufener Reise-
paß,
amtlicher Personalausweis.

4 36



468 15. Stück — Ausgegeben am 4. Feber 1977 — Nr. 52

BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

Gültiger Reisepaß oder Kinder-
ausweis der Bundesrepublik
Deutschland,

gültiger Personalausweis der
Bundesrepublik Deutschland,

gültiger provisorischer Personal-
ausweis und Lichtbildbescheini-
gung, ausgestellt vom Land
Berlin.

NIEDERLANDE

Gültiger Reisepaß des König-
reichs der Niederlande, ein-
schließlich gewöhnlicher Reise-
paß, Diplomatenpaß, Dienstpaß
und Laissez-Passer,

gewöhnlicher Reisepaß seit
weniger als fünf Jahren abge-
laufen,

gültiger Personalausweis (Touri-
stenkarte) Muster A oder B,

gültiger belgischer Fremdenaus-
weis, aus dem die niederländi-
sche Staatsbürgerschaft des In-
habers hervorgeht,

gültiger luxemburgischer Frem-
denausweis, aus dem die nieder-
ländische Staatsbürgerschaft des
Inhabers hervorgeht.

Von den Vertragschließenden Parteien des erwähnten Abkommens sind keine Einwendungen
gegen die Abänderungen der Listen erhoben worden. Die gegenständlichen Listen sind daher
gemäß Artikel 11 des Abkommens am 29. August 1976 in Kraft getreten.

Kreisky

5 2 .
(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

EFTA/DC 14/76

BESCHLUSS DES RATES Nr. 14/1976

(In der 26. gemeinsamen Sitzung am 4. No-
vember 1976 gefaßt)
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ERGÄNZUNG DER ANMERKUNG 11 ZU
ARTIKEL 23 DES TEILS I DES ANHANGS B

DES ÜBEREINKOMMENS

DER RAT hat,
gestützt auf Artikel 4 Absatz 5 des Über-

einkommens,

BESCHLOSSEN:
1. Die Anmerkung 11 zu Artikel 23 des Teils I
des Anhangs B des Übereinkommens wird durch
folgenden Absatz ergänzt:

„Unter ,verwendete Waren' sind alle Waren
zu verstehen, für die ,irgendeine Zollrück-
vergütung oder Nichterhebung von Zöllen'
auf Grund der Ausfuhr von Ursprungserzeug-
nissen beantragt wird, für die eine Waren-
verkehrsbescheinigung EUR. 1 ausgestellt oder
ein Formblatt EUR. 2 ausgefüllt wird."

2. Der Generalsekretär wird den Text dieses
Beschlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

Kreisky

5 3 .
(Übersetzung)

FINNLAND—EFTA
ASSOZIIERUNG

FINEFTA/DJC 8/76

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN
RATES Nr. 8/1976

(In der 26. gemeinsamen Sitzung am 4. No-
vember 1976 gefaßt)

ERGÄNZUNG DER ANMERKUNG 11 ZU
ARTIKEL 23 DES TEILS I DES ANHANGS B

DES ÜBEREINKOMMENS

DER GEMEINSAME RAT hat,
gestützt auf Artikel 6 Absatz 6 des Assoziie-

rungs-Übereinkommens,

BESCHLOSSEN:

1. Der Ratsbeschluß Nr. 14/1976*) ist auch
für Finnland bindend und auf die Beziehungen
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zwischen Finnland und den anderen Parteien
des Assoziierungs-Übereinkommens anzuwenden.

2. Der Generalsekretär der Europäischen Frei-
handelsassoziation wird den Text dieses Be-
schlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

*) Der Beschluß Nr. 14/1976 des Rates der Euro-
päischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl.
Nr. 52/1977 verlautbart.

Kreisky


